
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR ANZEIGEN 
UND FREMDBEILAGEN IN ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN

1. Anzeigen-Auftrag im Sinne der nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzei-
gen eines Werbungtreibenden oder sonstigen In-
serenten in einer Druckschrift zum Zwecke der
Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung inner-
halb eines Jahres nach Vertragsschluß abzurufen. Ist
im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten
Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und ver-
öffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt,
innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2
genannten Frist auch über die im Auftrag genannte
Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber,
unbeschadet etwaiger Rechtspflichten, den Unter-
schied zwischen dem gewährten und dem der tat-
sächlichen Abnahme entsprechenden Nachlaß dem
Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich
des Verlages beruht.

5. Betr. Textteilanzeigen. Unzutreffend.

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklär-
termaßen ausschließlich in bestimmten Nummern,
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen
der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müs-
sen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem
Auftraggeber noch vor Anzeigenschluß mitgeteilt
werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht
auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der aus-
drücklichen Vereinbarung bedarf.

7.1. Absatz betr. Textteilanzeigen. Unzutreffend. Anzei-
gen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung
nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche
vom Verlag mit dem Wort “Anzeige” deutlich kennt-
lich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch
einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft
oder der technischen Form nach einheitlichen, sach-
lich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzu-
lehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder
behördliche Bestimmungen verstößt oder deren
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies
gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen,
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden.
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage
eines Musters der Beilage und deren Billigung bin-
dend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung
beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremd-
anzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die
Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber
unverzüglich mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes
und einwandfreier Druckunterlagen oder der
Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für
erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druck-
unterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unle-
serlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungs-
minderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige,
aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der
Anzeige beeinträchtigt wurde. Läßt der Verlag eine
ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen
oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei,
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungs-
minderung oder Rückgängigmachung des Auftrages.
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungs-
verletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß und
unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer
Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatz-
ansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und
Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehba-
ren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige
oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, sei-
nes gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungs-
gehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden
wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften
bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäfts-
verkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht
für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in
den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die
Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach
auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des
betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklama-
tionen müssen – außer bei nichtoffensichtlichen
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang
von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verant-
wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehler-
korrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersen-
dung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt
werden.

12. Betr. Berechnung nach Abdruckhöhe. Unzutreffend. 

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet,
wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage
nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt.
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste
ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an lau-
fenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen
Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige
Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen
in Höhe von 5 Prozent über dem jeweils gültigen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank sowie die
Einziehungskosten berechnet. (Bei gerichtlichen
Vergleichen im Rahmen der Zwangsvollstreckung
entfällt jeglicher Nachlass). Der Verlag kann bei
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufen-
den Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und
für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung ver-
langen.
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungs-
fähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt,



30 I31

auch während der Laufzeit eines Anzeigen-
abschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages
und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungs-
beträge abhängig zu machen.

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch
einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des
Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte,
Belegseiten oder vollständige Belegnummern gelie-
fert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Beschei-
nigung des Verlages über die Veröffentlichung und
Verbreitung der Anzeige.

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke,
Matern und Zeichnungen sowie für vom Auftrag-
geber gewünschte oder zu vertretende erhebliche
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführun-
gen hat der Auftraggeber zu tragen.

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem
Abschluß über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im
Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige
beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste
oder auf andere Weise genannte durchschnittliche
Auflage unterschritten wird. Eine Auflagenminder-
ung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtig-
ter Mangel, wenn sie
bei einer Auflage bis zu 50.000 Exempl. 20 v. H.,
bei einer Auflage bis zu 100.000 Exempl. 15 v. H.,
bei einer Auflage bis zu 500.000 Exempl. 10 v. H.,
bei einer Auflage über 500.000 Exempl. 5 v. H., 
beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminder-
ungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag
dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage
so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, daß dieser vor
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten
konnte.

18. Betr. Ziffernanzeigen. Unzutreffend.

19. Betr. Maternaufbewahrung. Unzutreffend.

20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand
ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht
werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-
Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz
oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers im
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat
der Auftraggeber nach Vertragsschluß seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als
Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a) Die allgemeinen und die zusätzlichen Geschäfts-
bedingungen des Verlages gelten sinngemäß auch für
Aufträge über Beikleber, Beihefter oder technische
Sonderausführungen. 

b) Jeder Auftrag wird vorbehaltlich der Zustimmung des
Herausgebers und nach schriftlicher Bestätigung durch
den Verlag rechtsverbindlich.

c) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind ver-
pflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und
Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die
Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag
gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber 
weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

d) Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab
Inkrafttreten auch für laufende Aufträge, nicht jedoch
vor Ablauf von 4 Monaten nach Bekanntgabe.

e) Für die Anwendung eines Konzernrabattes auf
Tochtergesellschaften ist eine mindestens 50prozentige
Kapitalbeteiligung erforderlich.

f) Beilagen sind der Zeitschrift lose beigefügte Druck-
sachen eines Werbungtreibenden. Beilagen, die
Angebote mehrerer Werbungtreibender unter einem
gemeinsamen Thema verbinden (Verbundwerbung),
sind nach besonderer Vereinbarung möglich.

g) Beihefter sind fest in die Zeitschrift eingeheftete
Drucksachen eines Werbungtreibenden. Beihefter, die
Angebote mehrerer Werbungtreibender unter einem
gemeinsamen Thema verbinden (Verbundwerbung),
sind nach besonderer Vereinbarung möglich.

h) Beihefter, die auf Grund ihrer Gestaltung nicht als
Werbung erkennbar sind, müssen mit dem Wort
„Anzeige” gekennzeichnet werden. Genaue Absprache
nach Vorlage eines Musters.

i) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für
den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die
Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunter-
lagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von
Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der
Ausführung des Auftrages, auch wenn er storniert sein
sollte, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht
verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prü-
fen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden.
Erscheinen stornierte Anzeigen, so stehen dem
Auftraggeber etwaige Ansprüche daraus nur im Rahmen
der vorstehend abgedruckten Ziffer 10 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu.

j) Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere
Gewalt (z.B. Arbeitskämpfe, Beschlagnahme und dgl.)
hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröf-
fentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80 % der
garantierten verkauften Auflage erfüllt sind. Geringere
Leistungen sind nach dem Tausender-Seitenpreis
gemäß der im Tarif genannten garantierten verkauften
Auflage zu bezahlen.

k) Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen
endet drei Monate nach Erscheinen der jeweiligen
Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere
Vereinbarung getroffen worden ist.

l) Die Übersendung von mehr als zwei Farbvorlagen, die
nicht termingerechte Lieferung der Druckunterlagen
und der Wunsch nach einer von der Vorlage abwei-
chenden Druckwiedergabe können Auswirkungen auf
Plazierung und Druckqualität verursachen. Etwaige
Ansprüche hieraus können lediglich im Rahmen der vor-
stehend abgedruckten Ziffer 10 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen geltend gemacht werden. Der
Verlag muß sich die Berechnung entstehender
Mehrkosten vorbehalten.


